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BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

GZ 2300/2-21/92 

DVR-Nr. 175 
Sachbearbeiter: 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Forschungs­
förderungsgesetz geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung 

WF 
MINORITENPLATZ 5 
,4,-1014 Vvl�N 

TELEFON 
10222) 531 20 - 0 

OVR 0000 175 

Beiliegend wird der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das For­

schungsförderungsgesetz geändert wird, mit der Bitte um Stellun­

gnahme bis zum 

15. Kai 1992 
.'u IL......,!.I.M�_'f.� 

übermittelt. 

Es wird ersucht, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrats zu übermitteln. 

Sollte bis zum genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, 

wird, die do. Zustimmung zum vorliegenden Gesetzesentwurf angenom­

men. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Beilagen 

Wien, 4. April 1992 

Der Bundesminister: 

Dr. BUSEK 
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VORBLATT 

Problem: 

1. Anpassung des Forschungsförderungsgesetzes an die voraussicht­

lich im Rahmen des Obereinkommens über die Schaffung eines 

Europäischen Wirtschaftsraumes maßgeblichen Rahmenbedingungen. 

2. Anpassungen organisatorischer, aufgabenbezogener und aufsichts­

rechtlicher Bestimmungen des Forschungsförderungsgesetzes im 

Hinblick auf praktische Erfahrungen und verwaltungsökonomische 

Aspekte, 

Lösung: 

1. Änderungen materiell-förderungsrechtlicher Bestimmungen: 

* Streichung der Förderbarkeit der Herstellung baulicher Anla­
gen im Rahmen von Förderungsn durch den Forschungsförderungs­
fonds für die gewerbliche Wirtschaft, 

* Streichung der Festsetzung der Mindesthöhe des - bei Projek­
ten mit unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen - vom Förde­
rungswerber zu leistenden Kostenbeitrages mit einem Drittel 
der Projektkosten und der Möglichkeit von der Leistung eines 
solchen Kostenbeitrages abzusehen sowie 

* Berücksichtigkung der Verpflichtung zur Leistung eines ange­
messenen Kostenbeitrages im Falle der Umwandlung von Darlehen 
in nicht rückzahlbare Förderungsbeiträge. 

2. Änderungen betreffend 

* Verlegung der Termine für die Berichtslegung durch den Fonds 
zur Förderungs der wissenschaftlichen Forschung und den For­
schungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft, 

* Herabsetzung der Anwesenheitsquoren in den Organen der Fonds, 
* Ausweitung des Aufgabenbereiches des Forschungsförder.ungs­

rates gemäß § 17 Forschungsförderungsgesetz, 
* Verlagerung aufsichtsbehördlicher Funktionenen des Bundes-
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ministers für Wissenschaft und Forschung in Richtung nach­
gängiger Kontrolle, 

* Nichtanwendung von Bestimmungen über die Ausschreibung von 
Planstellen auf Planstellen der zweckgebundenen Gebarung 
gemäß S 17 Ahs. 5 Bundeshaushaltsgesetz, die zur Gänze aus 
Mitteln der Forschungsförderungsfonds refundiert werden. 

Alternativen: 

Im Fall der Ratifizierung des tlbereinkommens über die Schaffung 

eines Europäischen Wirtschaftsraumes hinsichtlich der zur Anpas­

sung an die diesbezüglichen voraussichtlichen Rahmenbedingungen 

vorgeschlagenen Bestimmungen keine, ansonsten Beibehaltung des 

bisherigen Zustandes. 

Kosten: 

Mit den vorgeschlagenen Rechtsänderungen sind Mehrkosten für den 

Bund nicht verbunden. 

Im Rahmen des Aufsicht des Bundes über die Forschungsförderungs­

fonds sind durch den Wegfall genehmigungspflichtiger Angelegen-
I 

\' hei ten Kosteneinsparungen zu erwarten . 
. , 

EG-Konformität: 

Ist gegeben bzw. soll durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen 

gewährleistet werden. 
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ENTWURF 

Bundesgesetz, mit dem das 

Forschungsförderungsgesetz 1982 - FFG geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Forschungsförderungsgesetz 1982 - FFG, BGBl. Nr. 434/1982, zu­

letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 658/1987, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 4 Ahs. 1 lit. c, letzter Teilsatz lautet: 

"der Bericht ist dem Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung bis 31. März eines jeden Jahres vorzulegen; " 

2. S 6 Ahs. 4, 2. Satz lautet: 

"Sie ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimm­

berechtigten Mitglieder beschlußfähig. " 

3. S 7 Ahs. 4, 2. Satz lautet: 

"Es ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmbe­

rechtigten Mitglieder beschlußfähig. " 

4. S 11 Ahs. 1 lit. a lautet: 

"al Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben na­

türlicher und juristischer Personen (Förderungswerber) ein­

schließlich der Gewährung von Forschungsbeihilfen für For­

schungsvorhaben des wissenschaftlichen Nachwuchses; die För­

derung hat durch den Fonds als Träger von Privatrechten auf 

jede geeignete Weise, insbesondere durch Gewährung von Förde­

rungsbeiträgen oder Darlehen für bestimmte, genau umschriebene 

Forschungsvorhaben, einschließlich der Ausstattung mit For-
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schungseinrichtungen, wenn diese unmittelbare Bedingung für 

ein bestimmtes Forschungsvorhaben sind, zu erfolgen; " 

5. § 11 Ahs. 1 lit. c, letzter Teilsatz lautet: 

"der Bericht ist dem Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung bis 31. März eines jeden Jahres vorzulegen; " 

6. S 11 Ahs. 2 lautet: 

Der Fonds kann die Zuwendung von Förderungsbeiträgen oder Dar­

lehen von Bedingungen abhängig machen. Bei Forschungsvorhaben 

von unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen für den Förderungs­

werber hat dieser einen angemessenen Beitrag zur Deckung der 

Kosten zu leisten. 

7. S 13 Ahs. 3, 2. Satz lautet: 

"Das Kuratorium ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 

der stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig. " 

8. § 17 Ahs. 4 lit. b lautet: 

"b) die Erstattung von Vorschlägen- und Berichten in For­

schungs förderungs fragen , insbesondere hinsichtlich der Fest­

legung von Förderungsschwerpunkten, an den Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung und den Österreichischen Rat für 

Wissenschaft und Forschung auf deren Ersuchen oder aus eige-

nem, " 

9. § 21 Ahs. 2 lautet: 

"(2) Ein Darlehen kann unter Berücksichtigung des 5 11 Ahs. 2 

in einen Förderungsbeitrag umgewandelt werden, wenn der ange­

strebte Erfolg nur durch eine solche Umwandlung erreicht wer­

den kann oder ohne Verschulden des Förderungsempfängers nicht 

erreicht werden konnte. 

10. Dem 5 21 wird folgender Ahs. 5 angefügt: 

"(5) Planstellen der zweckgebundenen Gebarung des Bundes (5 17 

Afs. 5 Bundeshaushaltsgesetz) an Universitäten, Kunsthochschu­

len und der Akademie der Bildenden Künste in Wien sind nicht 
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öffentlich auszuschreiben, wenn sie zur Gänze aus Förderungs­

mitteln der Fonds refundiert werden und ausschließlich für die 

Durchführung von Arbeiten im Rahmen von Forschungsprojekten, 

die von den Fonds gefördert werden, gewidmet sind. " 

11. Im § 25 Ahs. 2 entfallen lit. b und lit. d. 
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�I' Mit dem vorliegenden Entwurf soll zum einen das Forschungsförde-

f ., rungsgesetz (FFG) an die im Falle der Ratifizierung des Übvrein-
j 

.J , 
kommens über die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes 

il" voraussichtlich maßgeblichen Rahmeenbedingungen angepaßt werden. 

I
!! Diesen Bereich betreffen die Z. 4, 6 und 9 der Novelle. 

, 
� 

Zum anderen sind Änderungen vorgesehen, mit denen Erfahrungen bei 

der Vollziehung des FFG sowie verwaltungsökonomischen Zielsetzun­

gen entsprochen wird. Diese beinhalten eine 

* Verlegung der Termine zur Vorlage der im FFG vorgesehenen Be­

richte der beiden Forschungsförderungsfonds vom 1. März auf 31. 

März (Z. 1. und 5), 

* Herabsetzung der Anwesenheitsquoren in Organen der Fonds von 

zwei Drittel auf die Hälfte (Z. 2. , 3. und 7), 

* Ausweitung des Aufgabnebereiches des Forschungsförderungsrates 

dahingehend, daß dieser (aus eigenem und auf Ersuchen) nicht nur 

dem Österr. Rat für WuF sondern auch dem BMfWuF Vorschläge und 

Berichte erstatten kann (Z. 8. ) ,  

* Streichung von "dauernd oder mehrjährig belastenden Rechts­

geschäften" und "Gewährung von Förderungsbeiträgen über 2 Mio S 

jährlich" als Angelegenheiten, in denen Beschlüsse der Fonds der 

der vorherigen Genehmigung des BMfWuF bedürfen (Z. 11) und 

* Einfügung eines § 21 Abs. 5 ins FFG, der vorsieht, daß Planstel­

len an Universitäten, Kunsthochschulen und der Akademie der 

Bildenden Künste in Wien, die aus Förderungsmitteln der Fonds 

refundiert werden, nicht auszuschreiben sind (Z. 10) .  

Kosten für den Bund sind durch die vorgeschlagenen Rechtsände­

rungen nicht zu erwarten. Durch den Weggfall von Angelegenheiten, 
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le:\ in denen Beschlüsse der Organe der Fonds der Genehmigung des Bun-
i 

desministers für Wissenschaft und Forschung als Aufsichtsbehürde 

bedürfen, werden aufgrund des in Zukunft deutlich geringeren Um­

fanges genehmigungspflichtiger Geschäftsvorgänge Kosteneinspa-
j.: : rungen zu erwarten sein. 

, . , 

Die verfassungsrechtliche Kompetenz des Bundes zur Erlassung 

dieses Bundesgesetzes'gründet sich auf Art. 17 B-VG. 

Besonder er Teil 

Zu Z. 1 und 5: 

Den Erfordernissen der Praxis entsprechend wird der Zeitpunkt, bis 

zu dem dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vom Fonds 

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung bzw. vom For­

schungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft gemäß § 4 

Abs. 1 lit. c bzw. § 11 Abs. 1 lit. c jährlich zu berichten ist, 

vom 1. März auf 31. März verlegt. 

Zu Z. 2, 3 und 7: 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird das für die Beschluß­

fähigkeit erforderliche Anwesenheitsquorum in der Delegierten­

versammlung und im Kuratorium des Fonds zur Förderung der wissen­

schaftlichen Forschung sowie im Kuratorium des Forschungsförde­

rungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft jeweils von zwei Drittel 

auf die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder herabgesetzt. 
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Zu Z. 4, 6 und 9: 

Mit dem Europäischen Wirtschaftsraumes werden - auf grund von in­

haltlich dem Art. 92 EWG-Vertrag bzw. dem "Gemeinschaftsrahmen für 

staatlich FuE-Beihilfen" (ABI. d. EG 86/C 83/02) entsprechenden Ver­

trags- und Aquis-Bestimmungen - staatliche oder aus staatlichen 

Mitteln gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter 

Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder 

zu verfälschen drohen, unvereinbar sein. 

Beihilfen, die die genannten Voraussetzungen erfüllen, können 

unter bestimmten Voraussetzungen - etwa, wenn sie zur Förderung 

wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse dienen, 

oder wenn sie, ohne dabei die Handelsbedingungen in einer dem 

gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise zu beeinträchtigen, 

die Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder 

Wirtschaftsgebiete zum Gegenstand haben, als vereinbar angesehen 

werden. 

Im Zusammenhang mit dem zuletzt erwähnten Ausnahmetatbestand wird 

in bezug auf die zulässige Beihilfenintensität-im Bereich der In­

dustrieforschung zwischen industrieller Grundlagenforschung, als 

originärer theoretischer oder experimenteller Arbeit zur Erwerbung 

neuer oder besserer wissenschaftlicher oder technischer Erkennt­

nisse mit Relevanz für den industriellen Sektor bzw. ein bestim­

mtes Unternehmen, und angewandter Forschung und Entwicklung, woru­

nter die auf den Ergebnissen der industriellen Grundlagenforschung 

aufbauenden Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zur Erreichung 

bestimmter praktischer Ziele bzw. der Entwicklung neuer Produkte, 

Verfahren oder Dienstleistungen, verstanden wird, unterschieden. 

Im allgemeinen wird im Bereich der industriellen Grundlagenfor­

schung ein Beihilfenniveau von 50 % der Bruttokosten, im Bereich 

der angewandten Forschung und Entwicklung ein mit zunehmender 

Marktnähe fortschreitend niedrigeres Beihilfenniveau maßgeblich 

sein. 
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Höhere Beihilfenniveaus können u. a. in Aussicht genommen werden, 
! 

wenn es sich um Vorhaben von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung 

handelt, die an maßgebliche gemeinsame Programme, an denen EFTA­

Staaten teilnehmen, geknüpft sind oder in Verbindung mit spezi­

ellen Sozialleistungen durchgeführt werden oder mit einem sehr 

hohen spezifischen Risiko verbunden sind. 

Schließlich kann bei Beihilfen, die unmittelbar für Klein- und 

Mittelbetriebe bestimmt sind, das ansonsten zulässige Beihilfen­

niveau um 10 Prozentpunkte überschritten werden. 

Staatliche Beihilfen für Grundlagenforschung, die zur allgemeinen 

Vermehrung der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse be­

stimmt und nicht auf kommerzielle Ziele ausgerichtet ist sowie in 

der Regel nicht im'Marktbereich der Wirtschaft ausgeführt wird, 

sind im allgemeinen von den erwähnten Bestimmungen nicht betrof­

fen. 

Dies trifft auch auf Beihilfen an Hochschul- und Forschungsinsti­

tute zu, sofern diese nicht auf Vertragsbasis oder in Zusammen­

arbeit mit dem privaten Sektor durchgeführt werden. 

Im Hinblick auf die skizzierten Rahmenbedingungen sieht der vor­

liegende Entwurf die Streichung der Förderbarkeit der Herstellung 

baulicher Anlagen im Rahmen von Förderungsn durch den Forschungs­

förderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft im § 11 Ahs. 1 lit. 

a, die Streichung der Festsetzung der Mindesthöhe des - bei 

Projekten mit unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen - vom Förde­

rungswerber zu leistenden Kostenbeitrages mit einem Drittel der 

Projektkosten und der Möglichkeit von der Leistung eines solchen 

Kostenbeitrages abzusehen im § 11 Ahs. 2 sowie die Berücksichti­

gung der Verpflichtung zur Leistung eines angemessenen Kostenbei­

trages auch im Falle der Umwandlung von Darlehen in nicht rück­

zahlbare Förderungsbeiträge im § 21 Ahs. 2 vor. 

Auf die im Rahmen des Übereinkommens über die Schaffung eines 

Europäischen Wirtschaftsraumes geltenden Vertrags- und Aquis­

Bestimmungen wird insbesondere auch bei der Gestaltung der 
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Förderungspraxis der Fonds - etwa bei der Festlegung der Höhe 

eines angemessenen Kostenbeitrages ge�äß § 11 Ahs. 2 FFG - als 

auch im Rahmen der nachgängigen Kontrolle durch die Aufsichts­

behörde zu achten sein. 

Zu Z. 8: 

Mit der Änderung des § 17 Ahs. 4 lit. b wird der Aufgabenbereich 

des Forschungsförderungsrates erweitert. 

Adressat der Vorschläge und Berichte des Forschungsförderungsrates 

kann - neben dem bereits in der bisherigen Fassung genannten 

Österreichischen Rat für Wissenschaft und Forschung - künftig auch 

der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sein. Die Initi­

ative zur Erstattung von Vorschlägen und Berichten kann entweder 

vom Forschungsförderungsrat oder von den in der Bestimmung genan­

nten Organen ausgehen. Im Hinblick auf die zuletzt erwähnte Alter­

native werden in der Neufassung neben "Vorschlägen" - in Anlehnung 

an § 18 Ahs. 1 Forschungsförderungsgesetz 1982 auch "Berichte " an­

geführt. 

�', Zu Z. 10: 

Im Rahmen der von den Fonds geförderten Forschungsprojekte besteht 

zwischen dem inhaltlich definierten Arbeitsprogramm und dem zur 

Erbringung der im Zuge der Projektdurchführung in concreto erfor­

de�lichen Leistungen vorgesehenen Forscherteam (Projektleiter und 

Mitarbeiter) ein jeweils projektspezifischer zusammenhang, der zu­

nächst durch die Angaben im Förderungsantrag hergestellt und in 

weiterer Folge - nach fachlicher Beurteilung des Projektes - einen 

integrierenden Bestandteil der jeweiligen Förderungsentscheidungen 

der Fonds bildet. 

Sind nunmehr im Rahmen von fondsgeförderten Forschungsprohjekten 

zur Projektdurchführung erforderliche Arbeiten von einem Projekt­

mitarbeiter als Bundesbediensteten der zweckgebundenen Gebarung an 
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einer Universität, Kunsthochschule oder der Akademie der Bildenden 

Künste in Wien - in der Regel wohl als Vertragsassistent - zu 

erbringen und sind demgemäß in der zur Finanzierung des Vorhabens 

gewährten Gesamtförderung die für die Refundierung der gesamten 

Personalkosten erforderlichen Mittel vorgesehen, erscheint es im 

Hinblick auf eine im Sinne der Förderungsentscheidung des jewei­

ligen Fonds (auch in personeller Hinsicht) projektbezogene Mittel­

verwendung ausnahmsweise gerechtfertigt, diese Planstellen - ab­

weichend von entsprechenden Bestimmungen im Universitäts-Organisa­

tionsgesetz, Kunsthochschul-Organisationsgesetz, Akademie-Organi­

sationsgesetz 1988 und auch Ausschreibungsgesetz 1989 - nicht aus­

zuschreiben. 

Als spezielle Norm wird der ins Forschungsförderungsgesetz 1982 

neu aufgenommene § 21 Abs. 5 bei vorliegen der darin genannten 

Tatbestandsvoraussetzungen jenen Bestimmungen (namentlich in den 

angeführten Bundesgesetzes), die eine Ausschreibung von Planstel­

len vorsehen, derogieren. 

Die Bestimmung stellt kein Präjudiz in bezug auf Planstellen der 

zweckgebundenen Gebarung dar, die aus Entgelten für Aufträge gemäß 

§ 15 Forschungsorganisationsgesetz oder anderen Drittmitteln re� 

fundiert werden. 

Zu Z. 11: 

Durch die Streichung der lit. b und d des § 25 Abs. 2 werden Be­

schlüse der Fondsorgane betreffend Abschlüsse von Rechtsgeschäf­

ten, die eine dauernde oder mehrjährige Belastung des jeweiligen 

Fonds zum Gegenstand haben, sowie solche betreffend die Gewährung 

von Förderungsbeiträgen oder Darlehen, sofern der innerhalb des 

Haushaltsjahres zur Zahlung fällig werdende Betrag im Einzelfall 

zwei Millionen Schillig übersteigt, künftig nicht mehr der Geneh­

migung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung als Auf­

si�htsbehörde bedürfen. 
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Damit soll eine verwaltungsökonomisch sinnvolle Entlastung der 

Aufsichtsbehörde sowie Stärkung der Autonomie der Fonds bewirkt 

werden, zumal das Forschungsförderungsgesetz neben den verblei­

benden genehmigungspflichtigen Angelegenheiten (Rechnungsabschluß 

und Geschäftsordnung) in Form von Berichtspflichten der Fonds bzw. 

Informationsrechten und der Kompetenz der Aufsichtsbehörde zur 

Aufhebung rechtswidriger Beschlüsse der Fondsorgane ein durchaus 

adäquates aufsichtsrechtliches Instumentarium enthält. 
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GEGENüBERSTELLUNG 

Geltende Fassung 

§ 4 (1) Dem Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (in diesem 
Abschnitt im folgenden "Fonds" genannt) 
obliegen nachstehende Aufgaben: 

c) jährliche Erstattung eines Berichtes 
Uber die Tätigkeit des Fonds im ab­
gelaufenen Kalenderjahr und Uber die 
Lage der wissenschaftlichen For­
schung (§ 2 Abs. 1) sowie ihre fUr 
das jeweils nächste Kalenderjahr zu 
erwartenden BedUrfnisse einschließ­
lich einer längerfristigen Voraus­
schau Uber die BedUrfnisse der wis­
senschaftlichen Forschung, insbeson­
dere unter Bedachtnahme auf deren 
kulturelle, soziale und wirtschaft­
liche Bedeutung; der Bericht ist dem 
Bundesminister fUr Wissenschaft und 
Forschung bis 1. März eines jeden 
Jahres vorzulegen; 

§ 6 

(4) Die Delegiertenversammlung ist vom 
Präsidium mindestens einmal im Jahr 
einzuberufen, ferner, wenn es ein Drit­
tel der Mitglieder ' verlangt. Sie ist 
bei Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglie­
der beschlußfähig. Die Delegiertenver­
sammlung faßt ihre BeschlUsse, unbe­
schadet des § 8 Abs. 3, mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden stimmbe­
rechtigten Mitglieder. Bei Stimmen­
gleichheit gibt die Stimme des Vor­
sitzenden den Ausschlag., 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 4 (1) Dem Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (in diesem 
Abschnitt im folgenden "Fonds· genannt) 
obliegen nachstehende Aufgaben: 

c) jährliche Erstattung eines Berichtes 
Uber die Tätigkeit des Fonds im ab­
gelaufenen Kalenderjahr und Uber die 
Lage der wissenschaftlichen For­
schung (§ 2 Abs. 1) sowie ihre fUr 
das jeweils nächste Kalenderjahr zu 
erwartenden BedUrfnisse einschließ­
lich einer längerfristigen Voraus­
schau Uber die BedUrfnisse der wis­
senschaftlichen Forschung, insbeson­
dere unter Bedachtnahme auf deren 
kulturelle, soziale und wirtschaft­
liche Bedeutung; der Bericht ist dem 
Bundesminister fUr Wissenschaft und 
Forschung bis 31. März eines jeden 
Jahres vorzulegen; 

§ 6 

(4) Die Delegiertenversammlung ist vom 
Präsidium mindestens einmal im Jahr 
einzuberufen, ferner, wenn es ein Drit­
tel der Mitglieder verlangt. Sie ist 
bei Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
beschlußfähig. Die Delegiertenversam­
mlung faßt ihre BeschlUsse, unbeschadet 
des § 8 Abs. 3, mit einfacher Stimmen­
mehrheit der anwesenden stimmberechtig­
ten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 
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§ 7 

(4) Das Kuratorium ist vom Präsidium 
bei Bedarf einzuberufen. Es ist bei An­
wesenheit von mindestens zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Mitglieder be­
schlußfähig. Das Kuratorium faßt seine 
BeschlUsse mit einfacher Stimmenmehr­
heit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Aus­
schlag. 

§ 11 (1) Dem Forschungsförderungsfonds 
fUr die gewerbliche Wirtschaft (in die­
sem Abschnitt im folgenden "Fonds " ge­
nannt) obliegen nachstehende Aufgaben: 

a) Förderung von Forschungs- und Ent­
wicklungsvorhaben natUrlicher und 
juristischer Personen (Förderungs­
werber) einschließlich der Gewährung 
von Forschungsbeihilfen fUr For­
schungsvorhaben des wissenschaft­
lichen Nachwuchses; die Förderung 
hat durch den Fonds als Träger von 
Privatrechten auf jede geeignete 
Weise, insbesondere durch Gewährung 
von Förderungsbeiträgen oder Dar­
lehen fUr bestimmte, genau .umschrie­
bene Forschungsvorhaben, einschließ­
lich der Herstellung von baulichen 
Anlagen und der Ausstattung mit For­
schungseinrichtungen, wenn diese An­
lagen und Forschungseinrichtungen 
unmittelbare Bedingung fUr bestimmte 
Forschungsvorhaben sind, zu erfol­
gen; 

c) jährliche Erstattung eines Berichtes 
Uber die Tätigkeit des Fonds im ab-
gelaufenen Kalenderjahr und über die 
Lage der Forschung im Bereiche der 
gewerblichen Wirtschaft sowie die 
auf diesem Gebiet fUr das jeweils 
nächste Kalenderjahr zu erwartenden 
BedUrfnisse einschließlich einer 
längerfristigen Voraus schau Uber die 

§ 7 

(4) Das Kuratorium ist vom Präsidium 
bei Bedarf einzuberufen. Es ist bei An­
wesenheit von mindestens der Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder beschluß­
fähig. Das Kuratorium faßt seine Be­
schlUsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mit­
glieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 11 (1) Dem Forschungsförderungsfonds 
fUr die gewerbliche Wirtschaft (in die­
sem Abschnitt im folgenden "Fonds " ge­
nannt) obliegen nachstehende Aufgaben: 

a) Förderung von Forschungs- und Ent­
wicklungsvorhaben natUrlicher und 
juristischer Personen (Förderungs­
werber) einschließlich der Gewährung 
von Forschungsbeihilfen fUr For­
schungsvorhaben des wissenschaft­
lichen Nachwuchses; die Förderung 
hat durch den Fonds als Träger von 
Privatrechten auf jede geeignete 
Weise, insbesondere durch Gewährung 
von Förderungsbeiträgen oder Dar­
lehen fUr bestimmte, genau umschrie­
bene Forschungsvorhaben, einschließ­
lich der Ausstattung mit Forschungs­
einrichtungen, wenn diese unmittel­
bare Bedingung fUr ein bestimmtes 
Forschungsvorhaben sind, zu erfol­
gen; 

c) jährliche Erstattung eines Berichtes 
Uber die Tätigkeit des Fonds im ab­
gelaufenen Kalenderjahr und Uber die 
Lage der Forschung im Bereiche der 
gewerblichen Wirtschaft sowie die 
auf diesem Gebiet fUr das jeweils 
nächste Kalenderjahr zu erwartenden 
Bedürfnisse einschließlich einer 
längerfristigen Voraus schau Uber die 
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BedUrfnisse der Forschung im Berei­
che der gewerblichen Wirtschaft, 
insbesondere unter Bedachtnahme auf 
die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Bedeutung dieser Angele­
genheiten; der Bericht ist dem Bun­
desminister fUr Wissenschaft und 
Forschung bis 1. März eines jeden 
Jahres vorzulegen; 

(2) Der Fonds kann die Zuwendung von 
FHrderungsbeiträgen oder Darlehen von 
Bedingungen abhängig machen. Bei For­
schungsvorhaben von unmittelbarem wirt­
schaftlichem Nutzen fUr den FHrderungs­
werber hat dieser einen angemessenen 
Beitrag zur Deckung der Kosten zu lei­
sten, der zumindest ein Drittel dieser 
Kosten betragen muß. Von einem solchen 
Beitrag des FHrderungswerbers kann aus­
nahmsweise abgesehen werden, wenn er 
ihm wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

§ 13 

(3) Das Kuratorium ist vom Präsidium 
mindestens einmal im Jahr einzuberufen, 
ferner, wenn es ein Drittel der Mit­
glieder verlangt. Das Kuratorium ist 
bei Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglie­
der beschlußfähig. Es faßt seine Be­
schlUsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mit­
glieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Präsidenten, bei dessen Ver­
hinderung die Stimme des von ihm mit 
dem Vorsitz betrauten Vizepräsidenten 
den Ausschlag. 

§ 17 

(4) Dem ForschungsfHrderungsrat ob­
liegt: 

b) die Erstattung von Vorschlägen an 
den Österreichischen Rat fUr Wissen-

- 3 -

BedUrfnisse der Forschung im Berei­
che der gewerblichen Wirtschaft, 
insbesondere unter Bedachtnahme auf 
die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Bedeutung dieser Angele­
genheiten; der Bericht ist dem Bun­
desminister fUr Wissenschaft und 
Forschung bis 31. März eines jeden 
Jahres vorzulegen; 

(2) Der Fonds kann die Zuwendung von 
FHrderungsbeiträgen oder Darlehen von 
Bedingungen abhängig machen. Bei For­
schungsvorhaben von unmittelbarem wirt­
schaftlichem Nutzen fUr den Förderungs­
werber hat dieser einen angemessenen 
Beitrag zur Deckung der Kosten zu 
leisten. 

§ 13 

(3) Das Kuratorium ist vom Präsidium 
mindestens einmal im Jahr einzuberufen, 
ferner, wenn es ein Drittel der Mit­
glieder verlangt. Das Kuratorium ist 
bei Anwesenheit von mindestens der Häl­
fte der stimmberechtigten Mitglieder 
beschlußfähig. Es faßt seine BeschlUsse 
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe­
senden stimmberechtigten Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Präsidenten, bei dessen Verhinde­
rung die Stimme des von ihm mit dem 
Vorsitz betrauten Vizepräsidenten den 
Ausschlag. 

§ 17 

(4) Dem Forschungsförderungsrat ob­
liegt: 

b) die Erstattung von Vorschlägen und 
Berichten in Forschungsförderungs-
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schaft und Forschung in Forschungs­
förderungsfragen. insbesondere hin­
sichtlich der Festlegung von Förde­
rungsschwerpunkten. 

§ 21 

(2) Ein Darlehen kann ganz oder teil­
weise in einen Förderungsbeitrag umge­
wandelt werden. wenn der angestrebte 
Erfolg nur durch eine solche Umwandlung 
erreicht werden kann oder ohne Ver­
schulden des Förderungsempfängers nicht 
erreicht werden konnte. 

§ 25 

(2) In folgenden Angelegenheiten bedUr­
fen die BeschlUsse der Organe der Fonds 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde: 

a) Rechnungsabschluß (§ 6 Abs. 3 lit. c 
und § 13 Abs. 2 lit. cl; 

b) Abschluß von Rechtsgeschäften. die 
eine dauernde oder mehrjährige Bela­
stung des Fonds zum Gegenstand 
haben; 

c) Beschlußfassung Uber die Geschäfts­
ordnung (§ 6 Abs. 3 lit. a und § 13 
Abs. 2 li t • a); 

- 4 -

fragen. insbesondere hinsichtlich 
der Festlegung von Förderungsschwer­
punkten. an den Bundesminister fUr 
Wissenschaft und Forschung und den 
5sterreichischen Rat fUr Wissen­
schaft und Forschung auf deren Er­
suchen oder aus eigenem. 

§ 21 

(2) Ein Darlehen kann unter BerUcksich­
tigung des § 11 Abs. 2 in einen Förde­
rungsbeitrag umgewandelt werden. wenn 
der angestrebte Erfolg nur durch eine 
solche Umwandlung erreicht werden kann 
oder ohne Verschulden des Förderungs­
empfängers nicht erreicht werden 
konnte. 

(5) Planstellen der zweckgebundenen 
Ge ba rung des Bundes (§ 17 Abs. 5 Bun­
deshaushaltsgesetz) an Universitäten. 
Kunsthochschulen und der Akademie der 
Bildenden KUnste in Wien sind nicht 
öffentlich auszuschreiben. wenn sie zur 
Gänze aus Förderungsmitteln der Fonds 
refundiert werden und ausschließlich 
fUr die DurchfUhrung von Arbeiten im 
Rahmen von Forschungsprojekten. die von 
den Fonds gefördert werden. gewidmet 
sind. 

§ 25 

(2) In folgenden Angelegenheiten bedUr­
fen die BeschlUsse der Organe der Fonds 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde: 

a) Rechnungsabschluß (§ 6 Abs. 3 lit. c 
und § 13 Abs. 2 lit. cl; 

b) (entflill t) 

c) Beschlußfassung Uber die Geschäfts­
ordnung (§ 6 Abs. 3 lit. a und § 13 
Abs. 2 li t. a); 
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d) Gewährung von FHrderungsbeiträgen 
oder Darlehen. sofern der innerhalb 
des jeweiligen Haushaltsjahres zur 
Zahlung fällig werdende Betrag im 
Einzelfall 2 Millionen Schilling 
Ubersteigt. 

- 5 -

d) (entElI.llt) 
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